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4a Kreis Segeberg, Bad Segeberg 05.10.2020  

Nach Anhörung meiner Fachabteilungen im Hause nehme ich zu der o.a. Planung wie folgt Stellung:  

Tiefbau: Keine Stellungnahme. 

Untere Bauaufsichtsbehörde: Keine Stellungnahme.  

Vorbeugender Brandschutz: 
Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine grundsätzlichen Bedenken.  
Es sind jedoch folgende Punkte zu überarbeiten: 

1. Es fehlen Angaben zur Löschwasserversorgung. Hierfür ist die Löschwassermenge und die Art der Sicherstellung festzulegen. 
 
2. Werden Gebäude mit einer Entfernung von mehr als 50 m zur öffentlichen Verkehrsfläche errichtet, sind ggf. Feuerwehrzufahrten mit Bewegungsflächen gemäß 
den Musterrichtlinien für Flächen für die Feuerwehr vorzusehen. 

Kreisplanung: Keine Stellungnahme.  

Untere Denkmalschutzbehörde: Keine Bedenken. 

Untere Naturschutzbehörde  
Zur Vorgehensweise werden keine grundsätzlichen Bedenken vorgetragen. 
Jedoch sollte im planerischen Prozess genau geprüft werden, ob und wie die zum Erhalt vorgesehenen Eichen ausreichend geschützt werden können, ggf. ist hier bei 
der Ausgestaltung der Verkehrsfläche besonders darauf zu achten wie ggf. ein ausreichender Schutzabstand zu den Stämmen der Bäume erreicht werden kann. 

Wasser – Boden – Abfall  

SG Abwasser  

Aus Sicht der Schmutzwasserbeseitigung bestehen gegen das geplante Vorhaben keine Bedenken. 

Aus Sicht der Niederschlagswasserbeseitigung bestehen keine generellen Bedenken. Bei der weiteren Erschließungsplanung sind jedoch folgende Anmerkungen zu be-
rücksichtigen:  

Die Einleitung des Niederschlagswassers in das RKB hat vor der Tauchwand in hyd-raulisch günstiger Position zu erfolgen. Leitungsrechte sind hierfür ggf. zu berück-
sichtigen.  

Der maximal erlaubte Drosselabfluss aus dem vorhandenen Regenklärbecken von 45,7 l/s ist sicherzustellen. Es wird daher angeregt, am Ablauf des Regenrückhalte-
beckens eine gesteuerte Drossel (Regler) vorzusehen.  

In Absatz 4.3 der Begründung ist zu den geplanten Straßenbegleitmulden der Stra-ßen Dreiüm beschrieben, dass …  
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„Die neu anzulegenden Bereiche der Mulde werden, entsprechend den vorhandenen Höhenlagen, mit einem leichten Gefälle in nordwestliche Richtung bis zum Rand 
des bestehenden Rückhaltebeckens angelegt“…  

Im Zuge der weiteren Planung ist nachzuweisen, dass die Straßenbegleitmulden ausreichend dimensioniert sind. Sofern eine Einleitung von Oberflächenwasser aus der 
Straßenbegleitmulde in das vorhandene RKB geplant wird, ist eine Bewertung nach dem Merkblatt DWA-M 153 vorzunehmen und eine entsprechende Regenwasser-
behandlung vor Einleitung in das Becken zu berücksichtigen.  

SG Gewässerschutz: Keine Bedenken.  

SG Bodenschutz: Keine Anregungen. 

SG Grundwasserschutz: Keine Bedenken. 

Hinweis: Sollte bei Baumaßnahmen eine temporäre Grundwasserabsenkung nötig sein, so ist eine entsprechende Erlaubnis rechtzeitig, mindestens vier Wochen vor-
her, bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen. Schichten- und Stauwasser wird wasserrechtlich als Grundwasser betrachtet. Dieser Aspekt ist auch langfristig 
beispiels-weise bei der Planung von Kellern bezüglich andringendem Wasser zu berücksichtigen. 

Geothermie: Das Vorhaben liegt im Trinkwassergewinnungsgebiet (Wassergewinnungsgebiet Quickborn), es werden besondere Anforderungen an den Bau und die 
Nutzung von geothermischen Anlagen gefordert, die im Einzelnen in der benötigten wasserrechtlichen Erlaubnis abgefasst werden. Der Antrag muss rechtzeitig (4 
Wochen) vor Baubeginn an die untere Wasserbehörde des Kreises Segeberg gerichtet werden. 

SG Abfall: Keine Stellungnahme.    

Umweltbezogener Gesundheitsschutz: Keine Stellungnahme. 

Sozialplanung: Keine Stellungnahme.  

Verkehrsbehörde: Keine Stellungnahme. 

4b Untere Forstbehörde (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume), Neumünster 18.09.2020 

Wald im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 LWaldG ist nach Lage der Dinge betroffen. Der Wald befindet sich westlich angrenzend an das Planungsgebietes auf dem 
Flurstück 203 und 41/28 der Flur 3 in der Gemarkung Ellerau. Der Waldabstandsbereich von 30 Metern nach § 24 LWaldG ist für diese Flächen in der Planung berück-
sichtigt. Nach Prüfung des Sachverhaltes bestehen von meiner Seite daher keine forstbehördlichen Bedenken zur vorliegenden 3. Änderung. 

4c Gewässerpflegeverband Krückau-Pinnau über Amtsverwaltung Leezen, Leezen 01.10.2020 

es bestehen seitens des Gewässerpflegeverbandes Krückau-Pinnau keine Bedenken gegen den B-Plan Nr. 15 der Gemeinde Ellerau. Wie erwähnt, befindet sich der 
Verbandsgraben Nr. 804 nordöstlich des geplanten Baugebietes und die Ableitung des Regenwassers aus dem Rückhaltebecken erfolgt über eine Rohrleitung DN 300 
in den Verbandsgraben. 

Anlage: Übersichtsplan: 
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5 Kommunalbetriebe Ellerau, Ellerau 02.10.2020 

wir sind eine 100%ige Tochter der Gemeinde Ellerau und haben die Abwasserentsorgung sowie die Trinkwasserversorgung von der Gemeinde Ellerau als Aufgabe 
übertragen bekommen. Daher besteht hier nicht nur ein Interesse, sondern es sind grundlegende Komponenten in diesen Bereichen zu beachten, die mit der Lage der 
Leitungen etc. im Zusammenhang stehen. Nachstehend die weiteren Erläuterungen zu den einzelnen Bereichen.  

Zu Pkt. 4.5 Ver- und Entsorgung  

Oberflächenentwässerung:  

Die Aufnahmekapazität des Regenrückhaltebeckens sowie die Ein- und Ableitung des Regenwassers aus dem Regenrückhaltebecken bedarf einer Nachberechnung 
und Zustimmung der unteren Wasserbehörde des Kreises Segeberg. Nur unter Vorbehalt können die weiteren Aussagen getroffen werden.  

Leider sind uns, auch nach telefonischer und schriftlicher Anfrage, bisher keine aussagekräftigen Planungsunterlagen (Leitungspläne / Bodengutachten) vorgelegt 
worden. 

Die Einleitung des anfallenden Niederschlagswassers der Dachflächen kann erst beurteilt werden, wenn uns ein maßstabgerechter detaillierter Lageplan (mind. Maß-
stab 1 :250) mit Darstellung aller Ver- und Entsorgungsleitungen vorliegt. Wie die Ableitung derzeit im Vorentwurf der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 15 Ellerau 
Ost beschrieben wird, können wir der Entsorgung des Regenwassers nicht zustimmen.  

Das auf den befestigten Wegen (Geh- und Fahrwege) im Wohngebiet anfallende Niederschlagswasser muss über einen wasserdurchlässigen Aufbau versickern und auf 
dem eigenen Grundstück verbleiben, ohne Weiterleitung in das vorhandene Regenrückhaltebecken.  
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Es ist ebenfalls sicherzustellen, dass sowohl das Niederschlagswasser der unbefestigten und bewachsenen Flächen (siehe Pkt. 4.5.2) und auch das anfallende Regen-
wasser der Straße, nicht in das Regenrückhaltebecken und auf die vorhandene Fläche des Rückhaltebeckens gelangen kann. Den Erläuterungen zum Punkt 4.5.2 Be-
wertung der Wasserhaushaltsbilanz und den neu anzulegenden Mulden kann nicht zugestimmt werden.  

Schmutzwasserentsorgung:  

Zur Entsorgung des Schmutzwassers kann keine Stellung genommen werden, da folgende Unterlagen fehlen: 

• Lageplan mit detaillierter Darstellung der Entwässerungsanlage (mind. Maßstab 1 :250). 
 

• Nachweis (Hydraulische Berechnung), dass das vorhandene Pumpwerk im Ahornweg die künftig anfallenden Schmutzwassermengen aufnehmen und über die 
vorhandenen Druckrohrleitungen befördert werden kann. 

Der Übergang zwischen den öffentlichen und privaten Schmutzwasserleitungen wird mit einem Übergabeschacht getrennt. Dieser ist auf dem privaten Baugrundstück 
in ca. 1 m Entfernung zur südlichen Grundstücksgrenze in Richtung Regenrückhaltebecken zu errichten. Der Übergabeschacht ist nicht auf dem Gelände des Rückhal-
tebeckens zu errichten (siehe auch allgenmeine Abwassersatzung der Gemeinde Ellerau).  

Wasserversorgung:  

Die Größe und die genaue Lage der Trinkwasserleitung ist in einem Leitungsplan  
(s. oben) darzustellen. Eine Beurteilung über die neu zu verlegende Leitung inkl. der Löschwasserversorgung, kann ohne Planwerk und rechnerischen Nachweisen nicht 
durchgeführt werden. 

4e Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Rendsburg 28.09.2020 

Wir weisen darauf hin, dass teilweise landwirtschaftliche Flächen an das Plangebiet grenzen. Die aus einer ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung resultie-
renden Immissionen (Lärm, Staub und Gerüche) können zeitlich begrenzt auf das Plangebiet einwirken. Wir empfehlen, diesen Sachverhalt textlich mit in die Begrün-
dung der o. a. Bauleitplanung aufzunehmen.  

Ansonsten bestehen aus unserer Sicht zu der o.a. Bauleitplanung keine Bedenken bzw. Änderungswünsche. 

4f Kreisnaturschutzbeauftragter des Kreises Segeberg, Bad Segeberg 08.09.2020 

zu möglichen Auswirkungen auf den Naturschutz kann ich in dem o.b. B-Plan-Vorhaben erst Stellung nehmen, wenn mir die Umweltverträglichkeitsprüfung vorliegt.  

Beim jetzigen Planungsstand erscheint mir prüfenswert, welche Bedeutung für den Naturschutz die überwiegend als Regenwasserrückhaltebecken bezeichnete Fläche 
tatsächlich hat. Auch ein sog. naturfernes Gewässer kann ökologisch wie speziell für den Naturschutz erhebliche Bedeutung haben, vor allem wenn es im Verbund zu 
Außenflächen wie hier (Wald und landwirtschaftl. Grünland) liegt. 

Zukünftige Planunterlagen senden Sie am besten an (...)  

 


